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§ 1 Geltung des Aligemeinen Teils und dieses Besonderen Teils; Studiengang
Erweiterungsfach

'Die Studien- und Prifungsordnung der Universitat Tiibingen fir die Studiengdnge Erweite-
rungsfach Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprifung Master of Education
(M. Ed.) — Allgemeiner Teil — ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Ord-
nung, soweit hier keine spezielleren Regelungen getroffen werden. ?Die Regelungen dieses
Besonderen Teils gelten soweit nicht anders angegeben fiir den Studiengang Erweiterungs-
fach Physik im Hauptfachumfang Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprifung
Master of Education (M.Ed.) (im Folgenden kurz: Masterstudiengang Erweiterungsfach
Gymnasium HFU oder auch kurz: Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium).



l. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums

§ 2 Studieninhalte und Studienziele, Regelstudienzeit, Studienbeginn

(1) Far die im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium vermittelten Kenntnisse und
Kompetenzen sowie ggf. schulpraktischen Erfahrungen gelten neben den Regelungen dieser
Ordnung die Regelungen der jeweils glltigen Fassung der RahmenVO-KM und die fiir den
Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium einschlagigen Festlegungen im jeweils
gultigen Modulhandbuch.

(2) 'Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU ist in § 1
Abs. 6 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt. 2Der Beginn des Studiums (Winter-
bzw. Sommersemester) ist in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnun niversitat
Tubingen in ihrer jeweils gultigen Fassung geregelt.

(3) Fur die evtl. Studienvoraussetzungen ist in der jeweils gtiltigen Fas
KM einschliel3lich deren Anlagen malfgeblich (§ 2 Absatz 4 Satz 3 Ra st zu
beachten).

(4) Fir den Zugang zum Masterstudiengang Erweiterungsfach ium gilt § 3a des
Allgemeinen Teils dieser Ordnung.

§ 3 Studienaufbau
(1) 'Das Studium im Masterstudiengang Erwei sfach Gymnasium HFU gliedert sich in 4
Semester. 2Das Studium im Masterstudiengang it ach Gymnasium schlief3t mit

der Masterprifung ab.

(2) 'Im Masterstudiengang Erweiter sium HFU im Fach Physik sind
insgesamt 120 CP zu erwerben, didaktik 15 CP und auf die Masterarbeit
15 CP entfallen. ?Das Studi udiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU
erfordert den Erwerb der Igenden Tabelle fir die dort genannten Module
vorgesehenen CP:

BLP101 Grundkurs Physik mP
GK Analytische Mechanik K/ mP 6
GK Optik und Vertiefung K/ mP 9
Moderne Physik A K/ mP 12
Fachdidaktik und Praxis 1 K/ mP 9
P Fachdidaktik und Praxis 2 H/K/mP 12
BLP107 P Mathematik fur Naturwissenschaftlerinnen 1 K 6
BLP108 P Mathematik flr Naturwissenschaftlerinnen 2 K 6
MLP110 P Moderne Physik B und Fachdidaktik 4 K/mP 12
EMLP111 P Moderne Physik C K/ mP 9
EMLP112 P Fachdidaktik 5 H/K/mP 3
MLP113 WP Masterarbeit (optional) (Abschlussmodul) H 15




Erlduterungen: FS = empfohlenes Fachsemester (vorbehaltlich Angebot und etwaiger Anderungen, siehe
Modul- handbuch); Modul-Nr. = laufende Modulnummer oder Modulkiirzel (vorbehaltlich etwaiger Anderungen,
siehe Modulhandbuch); P = Pflicht; WP = Wahlpflicht; CP = Leistungspunkte; K = Klausur; H = Hausarbeit; mP =
mund- liche Prifung; / = oder.

SWird der Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium in Verbindung mit dem
gleichzeitigen oder vorhergehenden Studium der Fachrichtung Mathematik als Hauptfach
im Studiengang Lehramt Gymnasium bzw. einem vergleichbaren Studiengang oder einem
weiteren Erweiterungsfach studiert, werden die Module BLP107 und BLP108
entsprechend Regelungen des § 3 Abs. 3 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung
angerechnet; § 6 Abs. 4 Satz 1 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung findet dabei keine
Anwendung, § 6 Abs. 4 Satz 2 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung gilt entsprechend.

(3) Die auf die Fachdidaktik im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasitim entfallenden
15 CP werden in den Modulen BLP105 (3 CP Fachdidaktik), BLP106 (6 CP Fach@idaktik),
MLP110 (3 CP Fachdidaktik) und EMLP112 (3 CP Fachdidaktik) erbrachi,

. Vermittlung der Studieninhalte

§ 4 Studien- und Priifungssprachen

'Die Studien- und Prifungssprache im Masterstudiedgang Erweiterungsfach Gymnasium ist
deutsch. 2Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prifungsleistiingen im Masterstudien-
gang Erweiterungsfach Gymnasium kénnen auch ‘ingfolgenden Sprachen gefordert bzw.
durchgefiihrt werden:

- Englisch.

3Dartiber hinaus kénnen nach MaRgabe der Lehrenden bzw. Priferinnen und Prifer in
Veranstaltungen zur Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen Lehrveranstaltungen sowie
Studien- und Prufungsleistungen” auchind derdjeweiligen Fremdsprache gefordert bzw.
durchgefiihrt werden. *Prifungen werden'in der Regel in denjenigen Sprachen abgehalten,
in denen auch die dazugehdrige, Lehrveranstaltung stattfindet, Studienleistungen sind in der
Regel in denjenigen Sprachen zu erbringen, in denen auch die dazugehdrige Lehrveranstal-
tung stattfindet. °Es wird insoweit vorausgesetzt, dass die Studierenden Uber ausreichende
Fremdsprachkenntnisseverfiigen.

§ 5 Arten von Priifungsleistungen

Die konkret in4dengeinzélnen Modulen geforderten Prifungsleistungen sind im fir den
Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium einschlagigen Modulhandbuch angege-
ben.

lll. “Organisation der Lehre und des Studiums

§ 5a Voraussetzungen fiir die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und darauf bezoge-
nen Priifungsleistungen

Voraussetzungen fir die Teilnahme an Lehrveranstaltungen (einschlief3lich der auf die jewei-
lige Lehrveranstaltung bezogenen Prifungsleistungen) sind im flr den Masterstudiengang
Erweiterungsfach Gymnasium HFU einschlagigen Modulhandbuch angegeben.



§ 5b Studienberatung

'Studierende  sollen zu einem Gesprach durch die Studienberatung des
Masterstudiengangs Erweiterungsfach Gymnasium HFU eingeladen werden, wenn:

sie die Prifung im Modul BLP101 erstmals nicht bestanden haben;

im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU nicht bis zum Ende des 4.
Fachsemesters 30 CP erreicht haben.”

2Dadurch soll im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben fiir den Studienerfolg Sorge getragen
werden.

§ 5¢ Verwandte Studiengdange mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11
Abs. 2 des Allgemeinen Teils

Zum Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU verwandte Studiengé@nge bzw.
Teilstudiengange mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2"8atz 2,des Aligemei-

nen

Teils dieser Ordnung sind die folgenden Studiengange (soweit nicht andersiangeégeben

jeweils einschlie3lich der entsprechenden Teilstudiengange und“jeweils,einschliellich der
entsprechenden Hauptfacher, Nebenfacher, Erweiterungsfacher,[im“Hauptfachumfang und
im Beifachumfang]):

Studiengang Physik mit akademischer Abschlussprifung Bachelor of Science (B.Sc.)
und Master of Science (M.Sc.);

Studiengang Lehramt Gymnasium mit akademischempAbschlussprifung Bachelor of
Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Edf)'im Fach Physik;

Studiengang Hoéheres Lehramt an beruflichen Schulen mit'der beruflichen Fachrichtung
Sozialpadagogik/Padagogik mit akademischer Abschiussprifung Bachelor of Educa-
tion (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) im allgemein bildenden Zweitfach Physik;
Studiengang Lehramt an Gymnasienyfiir Abschidss Erste Staatsprifung fir das Lehr-
amt an Gymnasien im Fach Physik;

Studiengang Sozialpadagogik/Padagogik und allgemein bildendes Fach flr Abschluss
Erste Staatsprufung fifidas héhere ‘kehramt an beruflichen Schulen in der Fachrich-
tung Sozialpadagogik/Padagogik im allgemein bildenden Fach Physik.

2Uber weitere zum dVlasterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU verwandte
Studiengange bzw. Teilstudiengange mit im Wesentlichen gleichem Inhalt nach § 11 Abs. 2
Satz 2 des Allgemeinen Teils digser Ordnung entscheidet der fur den Masterstudiengang
Erweiterungsfach GymnaasiumyHFU zustandige Fachprufungsausschuss.

Iv.

§:6

Masterarbeit und Mastergesamtnote

Fachliehe Zulassungsvoraussetzungen

Fachlieghe Zulassungsvoraussetzungen fur die Masterarbeit sind im Masterstudiengang
Erweiterthgsfach Gymnasium HFU neben den im Allgemeinen Teil dieser Ordnung
genannten Voraussetzungen:

§7

der Erwerb der CP der folgenden in § 3 Abs. 2 genannten Module: MLP110
oder EMLP111.

Masterarbeit

Die Masterarbeit ist in § 17 des Allgemeinen Teils dieser Ordnung geregelt.

§8

Bildung der Mastergesamtnote



Die Mastergesamtnote im Masterstudiengang Erweiterungsfach Gymnasium HFU ergibt sich
unter Berucksichtigung der weiteren Regelungen in § 21 des Allgemeinen Teils dieser Ord-
nung aus dem nach Leistungspunkten der jeweiligen Module gewichteten Mittel der Modul-
noten der benoteten Module einschliel3lich der Masterarbeit.

V. Schlussbestimmungen

§ 9 Inkrafttreten

'Diese Studien- und Prifungsordnung tritt am Tag nach der Veroffentlichung in den
Amtlichen Bekanntmachungen der Universitat Tubingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals fir das
Wintersemes- ter 2025/26 3Studierende die ihr Studium im Studiengang Erweit

Semester aufge- nommen haben, sind vorbehaltlich der folgenden Reg
die Prifungsleistun- gen im Fach Physik bis zum 30.09.2029 nach den
Regelungen abzule- gen.*Studierende, die ihr Studium im Studie
Lehramt Gymnasium mit akademischer Abschlussprifung Mast
Fach Physik im Hauptfach- umfang an der Universitat TUbi
genannten Semester aufgenommen haben, sind auf schriftli bis spatestens
31.03.2026 beim fur den Studiengang zustandigen Prifun [
berechtigt, in die durch diese Satzung erfolgende echseln und die
Prufungsleistungen im Fach Physik nach den Regelufigen dieser abzulegen. *Wird
ein Antrag nach Satz 4 nicht gestellt, sind nach Abl tz 3 genannten Frist die
ser Satzung abzulegen.
orbehaltlich der folgenden
dazugehoérigen Modulhandbuch
r neuer Prifungsanspruch oder
ngs- leistung werden durch diese
Erbringung ein- und derselben
Regelung werden angerechnet. ®Darliber
ss als Ubergangsregelung, insbeson- dere
falls die bisherigen Vera r wie bislang angeboten werden oder ein-
zelne solche Veran its absolviert wurden, geeignet abweichende
Regelungen im Einzelfa msbe ndere gegebenenfalls unter teilweiser Anrechnung
bzw. Erteilung vo : ege einer Lernvereinbarung (Learning Agreement).

®Bisher erbrachte Studien- und Priifungsleistu
Regelungen nach der aufgrund dieser Satzu
geltenden Neuregelung angerechnet. "Bi

Satzung nicht erworben;
Prufungsleistung nach der bi
hinaus kann der zustandige

TUbingent den 10604.

Professorin Dr. Dr. h.c. (Doshisha) Karla Pollmann
Rektorin



	Besonderer Teil 19 für Physik im Hauptfachumfang
	I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums
	II. Vermittlung der Studieninhalte
	III. Organisation der Lehre und des Studiums
	IV. Masterarbeit und Mastergesamtnote
	V. Schlussbestimmungen
	§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils und dieses Besonderen Teils; Studiengang Erweiterungsfach
	I. Ziele, Inhalte und Aufbau des Studiums
	§ 3 Studienaufbau
	II. Vermittlung der Studieninhalte
	§ 5 Arten von Prüfungsleistungen
	III. Organisation der Lehre und des Studiums
	§ 5b Studienberatung
	§ 5c Verwandte Studiengänge mit im Wesentlichen gleichem Inhalt im Sinne des § 11 Abs. 2 des Allgemeinen Teils
	IV. Masterarbeit und Mastergesamtnote
	§ 7  Masterarbeit
	§ 8  Bildung der Mastergesamtnote
	V. Schlussbestimmungen

